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Ergebnisprotokoll zur Sitzung des Verwaltungsausschusses 

Donnerstag, 18.07.2019, 16:00 Uhr 

 

Öffentlich 

zu 1 Annahme von Spenden und Sponsoringleistungen 

Vorlage: 109/2019 

Beschluss  

(einstimmig beschlossen bei 8 Ja-Stimmen und 1 Befangenheit): 

 

1. Die vorstehenden Zuwendungen/ Sponsoringleistungen werden an-

genommen.  

2. Die Zuwendungen und Sponsoringleistungen sind gemäß dem an-

gegebenen Zweck zu verwenden. 

3. Die Stadtkasse wird mit der Ausstellung der Zuwendungsbescheini-

gungen beauftragt. 

 

zu 2 Jahresbericht Jugendhaus 2018 

Vorlage: 128/2019 

 

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 3 Jahresbericht Städtische Musikschule 2018 

Vorlage: 124/2019 

 

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 4 Anhebung der Musikschulgebühren zum 01.10.2019 

- Satzungsänderung 

Vorlage: 123/2019 

 

Empfehlungsbeschluss (mehrheitlich abgelehnt bei 1 Ja-Stimme,  

8 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung): 

Antrag der SPD-Fraktion: 

Gebühr für Früherziehung 50 min: 27 € 

Gebühr für Zweiergruppe 40 min: 50 € 

Gebühr für Einzelunterricht 30 min: 70 € 

 

Geschwisterermäßigung: 

Bei 2 Kindern: 10 % Ermäßigung je Kind 

Bei 3 Kindern: 30 % Ermäßigung je Kind 

Bei 4 und mehr Kindern: 45 % Ermäßigung je Kind 
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Empfehlungsbeschluss (mehrheitlich beschlossen bei 8 Ja-Stimmen,  

1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung): 

Antrag StRat Gaissmaier: 

Gebühr für Früherziehung 50 min: 26 € 

Gebühr für Zweiergruppe 40 min: 49,50 € 

Gebühr für Einzelunterricht 30 min: 65 € 

 

Die Gebühren für die weiteren Fächer werden anhand dessen berech-

net. Die Verwaltung erarbeitet hierzu bis zur Gemeinderatssitzung einen 

Vorschlag aus. 

 

zu 5 Erfahrungsbericht der Kommunalwahl 2019 

Vorlage: 101/2019 

 

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 6 Neufestsetzung/Anhebung der Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) für 

die städtischen Kindertagesstätten 

- Satzungsänderung 

Vorlage: 110/2019 

 

Empfehlungsbeschluss (mehrheitlich abgelehnt bei 1 Ja-Stimme,  

7 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen): 

Antrag SPD-Fraktion: 

Die Gebührensätze für die Regelbetreuung werden nicht erhöht.  

Familien mit 3 oder mehr Kindern unter 18 Jahren sind von der Gebühr für 

die Regelbetreuung befreit. 

Für einen höheren Betreuungsbaustein ist ein entsprechender Aufschlag 

zu bezahlen. 

 

 

Empfehlungsbeschluss (bei Stimmengleichheit abgelehnt mit  

4 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen): 

Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: 

Die Gebührensätze werden so belassen, wie sie momentan sind. 

 

 

Empfehlungsbeschluss (mehrheitlich beschlossen bei 5 Ja-Stimmen,  

3 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen): 

Vorschlag der Verwaltung: 

 

Die nachfolgende Änderungssatzung wird beschlossen: 

 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Ge-

mO) zuletzt geändert am 19.06.2018 in Verbindung mit den §§ 2, 13, 14 

und 19 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)zuletzt geändert am 

07.11.2017, §§ 22 und 90 des Sozialgesetzbuches Achtes Buch (SGB VIII), 

zuletzt geändert am 19.12.2018 und § 6 des Kindertagesbetreuungsge-



S T A D T  T E T T N A N G   

 

 

Ergebnisprotokoll 18.07.2019  Seite 3 von 3 

 

setzes (KiTaG) zuletzt geändert am 18. 12.2018 hat der Gemeinderat am 

24.07.2019 folgende 

 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Benutzungs-

gebühr für die städt. Kindertagesstätten 

 

erlassen: 

 

§ 1 

Die Gebühren gem. § 3 Abs. 2 ändern sich lt. aktualisierter Anlage. 

 

§ 2 

Der Begriff Kindergarten wird in Kindertagesstätte umgeändert. 

 

§ 3 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.09.2019 in Kraft. 

 

zu 7 Investitionen Haushalt 2019 - Vergaben und Ausgaben Stand 19.06.2019 

Vorlage: 125/2019 

 

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 8 Eckpunkte zur Anlage von Festgeld 

Vorlage: 106/2019 

 

Empfehlungsbeschluss (einstimmig beschlossen bei 9 Ja-Stimmen): 

Für neue Geldanlagen der Stadt Tettnang müssen künftig folgende Krite-

rien erfüllt sein: 

 

1. Die Bank muss in Deutschland geschäftsansässig sein. 

2. Die Bank muss unter Aufsicht der Bundesbank/EZB stehen. 

3. Die Bank muss dem Haftungsverbund der Sparkassen/ Genossen-

schaftsbanken angehören oder dem Bundesverband öffentlicher 

Banken Deutschlands e.V. angehören oder die Geldanlage muss 

mit mindestens A-) geratet sein. 

 

 

zu 9 Mitteilungen und Anfragen 

 

Es gab keine Mitteilungen oder Anfragen. 
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